
Allgemeine Lieferbedingungen 

§ 1 Geltung 

(1)​ Alle Lieferungen, Leistungen und Angebote von 

Taca-Sonnenschutz GmbH (nachfolgend 

„Verkäufer“ genannt) erfolgen ausschließlich 

aufgrund dieser Allgemeinen Lieferbedingungen. 

Diese Allgemeinen Lieferbedingungen gelten bei 

Verträgen zwischen Unternehmern. Diese sind 

Bestandteil aller Verträge, die der Verkäufer mit 

seinen Vertragspartnern (nachfolgend auch 

„Auftraggeber“ genannt) über die von ihm 

angebotenen Lieferungen und Leistungen 

schließt. Sie gelten auch für alle zukünftigen 

Lieferungen, Leistungen oder Angebote an den 

Auftraggeber, selbst wenn sie nicht nochmals 

gesondert vereinbart werden.  

(2)​ Geschäftsbedingungen des Auftraggebers oder 

Dritten finden keine Anwendung, auch wenn der 

Verkäufer ihrer Geltung im Einzelfall nicht 

gesondert widerspricht. Selbst wenn der 

Verkäufer auf ein Schreiben Bezug nimmt, das 

Geschäftsbedingungen des Auftraggebers oder 

eines Dritten enthält oder auf solche verweist, 

liegt darin kein Einverständnis mit der Geltung 

jener Geschäftsbedingungen.  

​
§ 2 Angebot und Vertragsschluss 

(1)​ Alle Angebote des Verkäufers sind freibleibend 

und unverbindlich, sofern nicht ausdrücklich als 

verbindlich gekennzeichnet sind oder eine 

bestimmte Annahmefrist enthalten. 

Bestellungen oder Aufträge kann der Verkäufer 

innerhalb von 14 Tagen nach Zugang annehmen. 

(2)​ Allein maßgeblich für die Rechtsbeziehungen 

zwischen Verkäufer und Auftraggeber ist der 

schriftlich geschlossene Vertrag, einschließlich 

dieser Allgemeinen Lieferbedingungen. 

Mündliche Zusagen des Verkäufers vor 

Abschluss dieses Vertrages sind rechtlich 

unverbindlich und mündliche Abreden der 

Vertragsparteien werden durch den schriftlichen 

Vertrag ersetzt, sofern sich nicht jeweils 

ausdrücklich aus ihnen ergibt, dass sie 

verbindlich fortgelten.  

(3)​ Ergänzungen und Abänderungen der getroffenen 

Vereinbarungen einschließlich dieser 

Allgemeinen Lieferbedingungen bedürfen zu 

ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Zur Wahrung 

der Schriftform genügt die Übermittlung per 

Telefax, im Übrigen ist die telekommunikative 

Übermittlung, insbesondere per E-Mail, nicht 

ausreichend.  

(4)​ Angaben des Verkäufers zum Gegenstand der 

Lieferung oder Leistung (z.B. Gewicht, Maße, 

Gebrauchswerte, Belastbarkeit und technische 

Daten) sowie unsere Darstellungen desselben 

(z.B. Zeichnungen und Abbildungen) sind nur 

annähernd maßgeblich, soweit nicht die 

Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen 

Zweck eine genaue Übereinstimmung 

voraussetzt. Sie sind keine garantierten 

Beschaffenheitsmerkmale, sondern 

Beschreibungen oder Kennzeichnungen der 

Lieferung oder Leistung. 

​
§ 3 Preis und Zahlung 

(1)​ Die Preise gelten für den in den 

Auftragsbestätigungen aufgeführten Leistungs- 

und Lieferumfang. Mehr- oder Sonderleistungen 

werden gesondert berechnet. Die Preise 

verstehen sich in EURO ab Werk zuzüglich 

Verpackung, der gesetzlichen Mehrwertsteuer 

sowie Gebühren und anderer öffentlichen 

Abgaben.  

(2)​ Rechnungsbeträge sind innerhalb von 30 Tagen 

ohne jeden Abzug zu bezahlen, sofern nicht 

etwas anderes schriftlich vereinbart ist. 

Maßgeblich für das Datum der Zahlung ist der 

Eingang beim Verkäufer. Leistet der 

Auftraggeber nicht, so ist der Auftraggeber in 

Verzug. Die Geltendmachung von 

Verzugsschäden im Falle eines Verzugs bleibt 

unberührt.  

​
§ 4 Lieferung und Lieferzeit 

(1)​ Lieferung erfolgt ab Werk.  

(2)​ Vom Verkäufer in Aussicht gestellte Fristen und 

Termine für Lieferungen oder Leistungen gelten 

stets nur annähernd, es sei denn, dass 

ausdrücklich eine feste Frist oder ein fester 

Termin zugesagt oder vereinbart ist.  

(3)​ Der Verkäufer kann – unbeschadet seiner Rechte 

aus Verzug des Auftraggebers – vom 

Auftraggeber eine Verlängerung von Liefer- und 

Leistungsfristen oder eine Verschiebung von 

Liefer- und Leistungsterminen um den 

Zeitpunkt verlangen, in dem der Auftraggeber 

seinen vertraglichen Verpflichtungen dem 

Verkäufer gegenüber nicht nachkommt.  

(4)​ Der Verkäufer haftet nicht für Unmöglichkeit der 

Lieferung oder für Lieferverzögerungen, soweit 

dies durch höhere Gewalt oder sonstige, zum 

Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht 

vorhersehbaren Ereignissen verursacht worden 

sind, die der Verkäufer nicht zu vertreten hat. 

Sofern solche Ereignisse dem Verkäufer die 

Lieferung oder Leistung wesentlich erschweren 

oder unmöglich machen und die Behinderung 

nicht nur von vorübergehender Dauer ist, ist der 

Verkäufer zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. 

Bei Hindernissen vorübergehender Dauer 

verlängern sie die Fristen und Termine um den 

Zeitraum der Behinderung zuzüglich einer 

angemessenen Anlauffrist.  

​
§ 5 Erfüllungsort,  Abnahme 

(1)​ Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem 

Vertragsverhältnis ist Berlin, soweit nichts 

anderes bestimmt ist. Schuldet der Verkäufer 

auch die Montage, ist Erfüllungsort der Ort, an 

dem die Installation erfolgt.  

(2)​ Soweit eine Abnahme stattzufinden hat, gilt die 

Kaufsache oder das Werk als abgenommen, gilt 

die Kaufsache als abgenommen, wenn 

-​ die Lieferung und, sofern der Verkäufer 

auch die Installation schuldet, die Montage 

abgeschlossen ist, 

-​ der Verkäufer dies dem Auftraggeber unter 

Hinweis auf die Abnahmefiktion nach 

diesem § 5 (2) mitgeteilt und ihn zur 

Abnahme aufgefordert hat, 

-​ seit der Lieferung oder Installation [zwölf] 

Werktage vergangen sind oder der 

Auftraggeber mit der Nutzung der 

Kaufsache begonnen hat und in diesem Fall 

seit Lieferung oder Montage [sechs] 

Werktage vergangen sind, 

-​ der Auftraggeber die Abnahme innerhalb 

dieses Zeitraums aus einem anderen Grund 

als wegen eines dem Verkäufer angezeigten 

Mangels, der die Nutzung der Kaufsache 

unmöglich macht oder wesentlich 

beeinträchtigt, unterlassen hat.  

 

§ 6 Gewährleistung, Sachmängel 

(1)​ Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr ab 

Lieferung oder, soweit eine Abnahme 

erforderlich ist, ab der Abnahme.  

(2)​ Die gelieferten Gegenstände sind unverzüglich 

nach Ablieferung an den Auftraggeber oder an 

den von ihm bestimmten Dritten sorgfältig zu 

untersuchen. Sie gelten als genehmigt, wenn der 

Verkäufer nicht eine schriftliche Mängelrüge 

hinsichtlich offensichtlicher Mängel oder 

anderer Mängel, die bei einer unverzüglichen, 

sorgfältigen Untersuchung erkennbar waren, 

binnen sieben Werktagen nach Ablieferung des 

Liefergegenstandes oder ansonsten binnen 

sieben Werktagen nach der Entdeckung des 

Mangels oder jedem früheren Zeitpunkt, in dem 

der Mangel für den Auftraggeber bei normaler 

Verwendung des Liefergegenstandes ohne 

nähere Untersuchung erkennbar war, in der in § 

2 (3) bestimmten Weise zugegangen ist.  

(3)​ Bei Sachmängeln der gelieferten Gegenstände ist 

der Verkäufer nach seiner innerhalb 

angemessener Frist zu treffenden Wahl zunächst 

zur Nachbesserung oder Ersatzlieferung 

verpflichtet und berechtigt. Im Falle des 

Fehlschlagens, d.h. der Unmöglichkeit, 

Unzumutbarkeit, Verweigerung oder 

unangemessenen Verzögerung der 

Nachbesserung oder Ersatzlieferung, kann der 

Auftraggeber vom Vertrag zurücktreten oder den 

Kaufpreis angemessen mindern.  

(4)​ Die Gewährleistung entfällt, wenn der 

Auftraggeber ohne Zustimmung des 

Verkäufers den Liefergegenstand ändert oder 

durch Dritte ändern lässt und die 

Mängelbeseitigung hierdurch unmöglich oder 

unzumutbar erschwert wird. Im jedem Fall hat 

der Auftraggeber die durch die Änderung 

entstehenden Mehrkosten der 

Mängelbeseitigung zu tragen.  

(5)​ Eine im Einzelfall mit dem Auftraggeber 

vereinbarte Lieferung gebrauchter 

Gegenstände erfolgt unter Ausschluss jeglicher 

Gewährleistungen für Sachmängel.  

 

§ 7 Haftungsausschluss 

(1)​  

(2)​  

 

§ 8 Umfassender Eigentumsvorbehalt 

(1)​ Der nachfolgend vereinbarte einfache, 

erweiterte und verlängerte 

Eigentumsvorbehalt dient der Sicherung aller 

jeweils bestehenden derzeitigen und künftigen 

Forderungen des Verkäufers gegen den 

Auftraggeber.  

(2)​ Die vom Verkäufer an den Auftraggeber 

gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen 

Bezahlung aller gesicherten Forderungen 

Eigentum des Verkäufers. Das Eigentum bleibt 

auch bei Verarbeitungen bis zur vollständigen 

Kaufpreiszahlung beim Verkäufer. 

(3)​ Greifen Dritte auf die Ware zu, insbesondere 

durch Pfändung oder Insolvenz, wird der 

Auftraggeber sie unverzüglich auf das 

Eigentum des Verkäufers hinweisen und den 

Verkäufer hierüber informieren, um ihm die 

Durchsetzung seiner Eigentumsrechte zu 

ermöglichen.  

 

§ 9 Schlussbestimmungen 

(1)​ Ausschließlicher Gerichtsstand für alle 

etwaigen Streitigkeiten aus der 

Geschäftsbeziehung zwischen dem Verkäufer 

und dem Auftraggeber ist Berlin.  

(2)​ Dieser Vertrag unterliegt ausschließlich dem 

Recht der BRD unter Ausschluss des 

UN-Kaufrechts.  

(3)​ Sollten einzelne Bestimmungen dieses 

Vertrages unwirksam oder nichtig sein oder 

werden, so berührt dies die Gültigkeit der 

übrigen Bestimmungen dieses Vertrages nicht. 

(4)​ Die Parteien verpflichten sich unwirksame 

oder nichtige Bestimmungen durch neue 

Bestimmungen zu ersetzen, die dem in den 

unwirksamen oder nichtigen Bestimmungen 

enthaltenen wirtschaftlichen Regelungsinhalt 

in rechtlich zulässiger Weise gerecht werden. 

Entsprechendes gilt, wenn sich in dem Vertrag 

Lücken herausstellen sollten. Zur Ausfüllung 

der Lücke verpflichten sich die Parteien auf die 

Etablierung angemessener Regelungen in 

diesem Vertrag hinzuwirken, die dem am 

nächsten kommen, was die 

Vertragsschließenden nach dem Sinn und 

Zweck des Vertrages bestimmt hätten, wenn 

der Punkt von ihnen bedacht worden wäre.  


